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1. Wahltag
Am 01.09.2024 findet die Wahl zum 8. Sächsischen Landtag statt.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder
einen Wahlschein hat.

2. Zeit und Ort der Auslegung
Das Wählerverzeichnis für die Stadt Mittweida wird in der Zeit vom
12. August 2024 bis 16. August 2024 während der allgemeinen
Öffnungszeiten
Montag und Dienstag von 19.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

13.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwoch nach Vereinbarung
Donnerstag von 19.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag von 19.00 Uhr bis 12.00 Uhr
in der Stadtverwaltung Mittweida, Bürger- und Gästebüro, Markt 32,
09648 Mittweida, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehal-
ten. Innerhalb der Einsichtsfrist kann die oder der Wahlberechtigte von
der Gemeinde einen Auszug aus dem Wählerverzeichnis über die zu
ihrer oder seiner Person eingetragenen Daten verlangen. Jede oder
jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu
ihrer oder seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten
überprüfen. Sofern eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter die
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wähler -
verzeich nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie oder er
Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht
auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahl -
berechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51
Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.  
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 

Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder
einen Wahlschein hat. 

3. Einsprüche gegen die Richtigkeit/Antrag auf Berichtigung des
Wählerverzeichnisses

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in
der Zeit vom 12.08.2024 bis 16.08.2024, spätestens am 16.08.2024
bis 12.00 Uhr, bei der Stadtverwaltung Mittweida, Bürger- und Gäste-
büro, Markt 32, 09648 Mittweida, schriftlich oder durch Erklärung zur
Niederschrift Einspruch einlegen. Wahlberechtigte, die des Lesens
unkundig sind oder mit einer körperlichen Beeinträchtigung oder einer
Behinderung können sich bei der Einlegung des Einspruchs der Hilfe
einer anderen Person bedienen.

4. Wahlbenachrichtigung
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhal-
ten bis spätestens zum 11. August 2024 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt,
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis
einlegen, wenn sie oder er nicht Gefahr laufen will, ihr oder sein
Wahlrecht nicht ausüben zu können.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

5. Wahlschein und Briefwahl
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 19 – Mittel-
sachsen 3 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

Stadt Mittweida Wahlamt

im Auftrag der Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Mittweida

gemäß § 8 Abs. 1 SächsKomZG

Wahlkreis 19 – Mittelsachsen 3

Bekanntmachung 
über die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum Sächsischen Landtag am 1. September 2024



Gemeindemitteilungen

6. Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheines
Einen Wahlschein erhalten auf Antrag
6.1 alle in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten,
6.2 die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten,

 a)   wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 16
Abs. 1 der Landeswahlordnung (bis zum 11.08.2024) oder die
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 19 Abs. 1
der Landeswahlordnung (bis zum 16.08.2024) versäumt haben, 

b)     wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der
Fristen in Pkt. a) entstanden ist, 

     c)   wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden
und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeich-
nisses zur Kenntnis der Stadt Mittweida gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum 30. August 2024, 16.00 Uhr, bei der
Stadtverwaltung Mittweida, Bürger- und Gästebüro, Markt 32, 09648
Mittweida, mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Die
Beantragung ist auch per E-Mail möglich. Dazu steht unter
www.mittweida.de ein Online-Wahlscheinantrag zur Verfügung. In dem
Antrag sind Familienname, Vorname, die genaue Anschrift des
Wahlberechtigten sowie sein Geburtsdatum und seine Wählerverzeich-
nisnummer (siehe Wahlbenachrichtigung) anzugeben.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr,
gestellt werden.

Versichert eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter glaubhaft,
dass ihr oder ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann
ihm bis zum 31. August 2024, 9.00 bis 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein
erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können
aus den unter 6.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag
eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu berechtigt ist. 

Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig sind oder mit einer körper-
lichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung können sich bei der
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

Mit dem Wahlschein erhält die oder der Wahlberechtigte
– einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
– einen amtlichen grünen Wahlumschlag,
– einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der

Stadtverwaltung Mittweida, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist
und

– ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere
Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte
vertritt; dies hat sie der Stadtverwaltung Mittweida vor Empfangnahme
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlagen hat sich die
bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen einer körper-
lichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung an der Abgabe ihrer
Stimme gehindert sind, können sich zur Stimmabgabe der Hilfe anderer
Personen bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer
von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte
Willensbildung oder Entscheidung der oder des Wahlberechtigten er -

setzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson
besteht. Die Hilfsperson ist auf die Geheimhaltung der Kenntnisse
verpflichtet, die sie bei der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die Stadtver-
waltung Mittweida absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am
Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Er kann auch bei der Stadtverwaltung
Mittweida, Markt 32, 09648 Mittweida, abgegeben werden. 

n Datenschutzrechtliche Hinweise 
1. Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt oder

Einspruch gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses eingelegt, so werden die in diesem Zusammenhang
angegebenen, personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des
Antrages bzw. des Einspruchs verarbeitet, § 16 und § 19 der
Landeswahlordnung.
Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt oder
haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahlscheins
und/oder für die Abholung des Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen
ausgestellt, so werden die in diesem Zusammenhang angegebenen,
personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages bezie-
hungsweise zur Prüfung der Bevollmächtigung verarbeitet, § 17
Absatz 2 Sächsisches Wahlgesetz, §§ 22 bis 24 Landeswahlord-
nung. Die Angaben im Rahmen der Erklärung des Bevollmächtigten,
dass sie oder er nicht mehr als vier Wahlberechtigte bei der
Empfangnahme vertritt, dienen dazu, die Berechtigung der bevoll-
mächtigten Person für die Beantragung eines Wahlscheins bzw. die
Berechtigung für den Empfang des Wahlscheins und der Briefwahl-
unterlagen zu prüfen, § 23 Absatz 1 Satz 6, § 24 Absatz 6 Landes-
wahlordnung.
Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, § 24
Absatz 7 Landeswahlordnung, ein Verzeichnis über für ungültig
erklärte Wahlscheine, § 24 Absatz 8 Satz 1 Landeswahlordnung,
sowie ein Verzeichnis über die Bevollmächtigten und die an sie
ausgehändigten Wahlscheine, § 24 Absatz 6 Satz 4 der Landeswahl-
ordnung.

2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzu-
stellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintragung in das
Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis
und des Antrages auf Erteilung eines Wahlscheins sowie die Ertei-
lung bzw. Aushändigung des Wahlscheins und der Briefwahlunterla-
gen an einen Bevollmächtigten ist ohne die Angaben nicht möglich.

3. Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personenbe-
zogenen Daten ist die oben genannte Gemeinde. Die Kontaktdaten
des behördlichen Datenschutzbeauftragten sind:

Stadtverwaltung Mittweida, Markt 32, 09648 Mittweida

4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung ins
Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des Einspruchs gegen das
Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins
empfängt die personenbezogenen Daten der Kreiswahlleiter (Post-
anschrift: Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Straße 43,
09599 Freiberg).

5. Die Frist für die Speicherung der im Zusammenhang mit der Führung
des Wählerverzeichnisses, der Verzeichnisse über erteilte Wahl-
scheine, des Verzeichnisses über für ungültig erklärte Wahlscheine
und des Verzeichnisses über die Bevollmächtigten und die an sie
ausgehändigten Wahlscheine verarbeiteten personenbezogenen
Daten richtet sich nach § 78 Absatz 3 Landeswahlordnung: Wähler-
verzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse über für
ungültig erklärte Wahlscheine und Verzeichnisse der Bevollmächtig-
ten sind nach Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl zu vernich-
ten, wenn nicht die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter mit
Rücksicht auf ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren etwas
anderes anordnet oder sie für die Strafverfolgungsbehörde zur
Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können.
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6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen
folgende Rechte zu:

     –    Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene
Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurchführungsge-
setz, Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)

     –    Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen person-
enbezogenen Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutz-
durchführungsgesetz, Artikel 16 Datenschutz-Grundverord-
nung)

     –    Recht auf Löschung personenbezogener Daten (§ 2 Absatz 4
Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 17
Datenschutz-Grundverordnung)

     –    Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener
Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurchführungsge-
setz, Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)

Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vorschrif-
ten, insbesondere durch die Vorschriften über das Recht auf
Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den Erhalt einer Kopie,
§ 17 Absatz 1 Sächsisches Wahlgesetz in Verbindung mit § 18

Absatz 2 und 3 der Landeswahlordnung, durch die Vorschriften über
den Einspruch und Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis, § 19
Landeswahlordnung.

7. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie
Beschwerden an die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbe-
auftragte oder den Sächsischen Datenschutz- und Transparenzbe-
auftragten (Postanschrift: Sächsische(r) Datenschutz- und Transpa-
renzbeauftragte(r), Postfach 11 01 32, 01330 Dresden, E-Mail:
post@sdtb.sachsen.de) richten.

Mittweida, den 21.06.2024

Schreiber

Oberbürgermeister

1. Am 1. September 2024 findet die Wahl zum 8. Sächsischen
Landtag statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde Altmittweida ist in zwei allgemeine Wahlbezirke
eingeteilt

     –    Wahlbezirk 014 – Gaststätte „Ritterhof“, Hauptstraße 96
     –    Wahlbezirk 015 – Sportpark „An der Reichskrone“, 
           Hauptstraße 52a

Der Wahlraum Sportpark „An der Reichskrone“ ist barrierefrei.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum
11.08.2024 übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.

Der Briefwahlvorstand tritt zur Zulassung der Wahlbriefe sowie zur
Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses am
01.09.2024 um 15.00 Uhr in der Stadtverwaltung Mittweida, Markt
32, 09648 Mittweida, Zimmer 101 zusammen.

3. Jede und jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und
ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Jede Wählerin
und jeder Wähler bekommt bei Betreten des Wahlraumes einen
Stimmzettel ausgehändigt.
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Direktstimme und eine
Listenstimme. Das Stärkeverhältnis der Parteien im Sächsischen
Landtag errechnet sich nur aus der Anzahl der Listenstimmen.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
     a)   für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Direktbewerberinnen

und -bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge, bei
Kreiswahlvorschlägen von Parteien außerdem den Namen der
Parteien und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch
diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kenn-
wort und rechts von dem Namen jeder Bewerberin und jedes
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

     b)   für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Parteien,
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und
jeweils die Namen der ersten fünf Bewerberinnen und Bewerber
der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Die Wählerin und der Wähler gibt ihre oder seine Direktstimme in der
Weise ab, dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise
eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem
Bewerber sie gelten soll, und seine Listenstimme in der Weise ab,
dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in
einen Kreis gesetztes Kreuz oder in anderer Weise eindeutig kennt-
lich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder vom Wähler in einer
Wahlkabine des Wahlraumes gekennzeichnet und in der Weise
gefaltet werden, dass ihre oder seine Stimmabgabe nicht erkennbar
ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an
der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

     a)   durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses
Wahlkreises oder 

     b)   durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadtverwaltung
Mittweida, Bürger- und Gästebüro, Markt 32, 09648 Mittweida,
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag sowie
einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag) und
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an die Stadtver-
waltung Mittweida übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag
bis 16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der Stadtverwal-
tung Mittweida abgegeben werden. 

5. Jede und jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine
Vertreterin oder einen Vertreter anstelle der oder des Wahlberechtig-
ten ist unzulässig (§ 13 Abs. 4 des Sächsischen Wahlgesetzes).

Stadt Mittweida Wahlamt

im Auftrag der Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Mittweida

gemäß § 8 Abs. 1 SächsKomZG

Wahlkreis 19 – Mittelsachsen 3

Wahlbekanntmachung
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Notrufnummern

Rettungsdienst/Erste Hilfe/Feuerwehr:........................................ 112

Rettungsleitstelle Chemnitz/Krankentransport:............. 0371/19222

FFW-Gerätehaus:...................................................... 03727/997274

Polizei: ......................................................................................... 110

Polizeirevier Mittweida:.................................................. 03727/9800

Krankenhaus Mittweida: ................................................ 03727/99-0

Giftnotruf: .....................................................................0361/730730

Stromstörungen: ....................................................... 0800/2305070

Gasstörungen: ...................................................... 0800/111148920

Wasser/Abwasserstörungsdienst: .......................... 0151/12644995

Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig sind oder wegen einer
körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung an der Abga-
be ihrer Stimme gehindert sind, können sich hierzu der Hilfe einer
anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe
bei der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst
getroffenen oder geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzu-
lässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnah-
me erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung
der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert, oder wenn
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 13 Abs. 5 des Säch-
sischen Wahlgesetzes).
Wer vorsätzlich unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt
wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der
Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine

geäußerte Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten eine
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des
Strafgesetzbuches).

6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

Mittweida, 21.06.2024

Schreiber

Oberbürgermeister

25. Sächsisches Landeserntedankfest

Helfer gesucht!

Wir suchen SIE zur Unterstützung bei der Durchführung des
Landeserntedankfestes!

SIE können sich vorstellen MITTendrin statt „nur dabei“ zu sein?
Dann würden wir uns über Ihre Bereitschaft zur Mithilfe an den

drei Festtagen freuen.
Bitte nutzen Sie für Ihre Bereitschaftserklärung das Formular auf
unserer Internetseite https://landeserntedankfest.mittweida.de/.

Dort finden Sie alle Informationen zum Helfereinsatz, wie
Aufgaben, Einsatzzeiten und Höhe der Aufwandsentschädigung. 

Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihre Rückmeldung und 

Ihr tatkräftiges Mitwirken!

Sonstiges

Schulanmeldung für das Schuljahr 2025/2026

Liebe Eltern, 
alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2025 das sechste Lebensjahr vollendet
haben, werden 2025 schulpflichtig.

Kinder, die in der Zeit vom 1. Juli 2025 bis 30. September 2025 das
sechste Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der Erziehungs-
berechtigten zum Anfang des Schuljahres in die Schule aufgenommen
werden, wenn sie den für den Schulbesuch erforderlichen geistigen und
körperlichen Entwicklungsstand besitzen.

Zurückgestellte Kinder vom Vorjahr müssen erneut angemeldet werden.

Die Anmeldung der Schulanfänger findet am Dienstag, dem 3. Septem-
ber 2024 in der Zeit von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr im Sekretariat der
Grundschule Altmittweida statt.

Am Donnerstag, dem 5. September 2024 in der Zeit von 12.00 Uhr bis
16.00 Uhr besteht noch die Möglichkeit, die Anmeldung in der Gemein-
deverwaltung Altmittweida durchzuführen.

Wichtig:
Mitzubringen ist die Geburtsurkunde des Kindes. Die Kinder müssen
nicht vorgestellt werden.
Die Anmeldung muss von beiden Eltern gemeinsam wahrgenommen
werden, sofern sie das gemeinsame Sorgerecht haben. Ist einer der
Partner verhindert, muss eine Vollmacht und eine Ausweiskopie des
Abwesenden vorgelegt werden. Die Anmeldung für Ihr Kind kann auch
online erfolgen. Den Link dafür finden Sie ab sofort auf der Homepage
der Stadt Mittweida (www.mittweida.de).

Schrohenloher

Schulleiterin

Neues aus der Grundschule Altmittweida

Gemeindeanzeiger 2. August 2024- 4 -
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